
staatlicher Organe. In den Erziehungsprozeß sind die 
Strafgefangenen aktiv einzubeziehen.

§ 6

1 lm Mittelpunkt des Vollzuges der Strafen mit Frei
heitsentzug steht die Erziehung durch gesellschaftlich 
nützliche Arbeit. Sie hat die Förderung des Verantwor- 
tungs- and 'Pflichtbewußtseins, der Disziplin sowie der 
aktiven and schöpferischen Mitwirkung im Arbeitsprozeß 
zum Ziel.

2 Für den Arbeitseinsatz Strafgefangener finden die 
Grundsätze der arbeitsrechtlichen Vorschriften nach den 
in diesem Gesetz getroffenen Regelungen entsprechende 
Anwendung.

3 Die Dauer des Arbeitseinsatzes wird nach der Ent
lassung aas dem Strafvollzug der Zeit einer versiche
rn ngspflichtig en Tätigkeit gleichgestellt.

§ 7

Der Arbeitseinsatz ist Voraussetzung für die Leistung von 
laafendem Unterhalt entsprechend den Festlegungen des 
Familiengesetzbuches der Deutschen Demokratischen 
Republik an die Unterhaltsberechtigten der Strafgefan
genen. Der laufende Unterhalt wird im Interesse der 
weitgehenden Verhinderung von finanziellen Auswirkun
gen der Bestrafung auf die Unterhaltsberechtigten durch 
die Strafvollzugseinrichtungen bzw. Jagendhäuser aus
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